
Vorvertragliche Informationen

Bei der Ihnen angebotenen Reiseleistung handelt es sich um eine Pauschalreise.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Hörmann-Reisen trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung der gesamten Pauschalreise.
Hörmann-Reisen verfügt über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriff en ist, 
zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 
(Sollten Sie dies nicht erhalten haben bitte unverzülich anfordern) 

Der Kontakt zur Hörmann-Reisen:

Reisebezogen 15 min. vor Reisebeginn am Betriebshof mit dem Reiseleiter unter +49 8237-1888

Mitarbeiter Im Reisebüro unter +49 821 345000 Mo.-Fr. 09.00-18.00 Sa. 09.30-13.00 nicht an Sonn- und Feiertagen sowie 24.12 / 31.12.

Auf der Reise mit der Handy Nummer des Busses. Diese erhalten Sie vom Reiseleiter.
In den jeweiligen Zielgebieten über eine Agentur bzw. Reiseleitung. Informationen hierzu fi nden Sie in den Reiseunterlagen oder erhalten diese vor Ort.

Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.

Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (z. B. Steuern, Treibstoff preise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgese-
hen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom 
Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entspre-
chenden Kosten sich verringern. 

Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen 
Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn Hörmann-Reisen die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die 
Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.  

Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielswei-
se wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene 
andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland 
heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaff en.

Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befi ndet.

Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveran-
stalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung 
der Reisenden gewährleistet. Hörmann-Reisen hat eine Insolvenzabsicherung  abgeschlossen. Die Reisenden können den Versicherer kontaktieren, wenn ihnen Leistungen 
aufgrund der Insolvenz von Hörmann-Reisen verweigert werden. 
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Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016
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•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

Bestätigung Ihrer Buchung.
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deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

bevor Sie stornieren.

25

(www.auswaertiges-amt.de)

(+49 821 345000 Mo.-Fr. 08.00.-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

- bei Reisen > 6 Tage        20 Tage vor Reisebeginn
- bei Reisen 6 bis 2 Tage    7 Tage vor Reisebeginn
- bei Reisen < 2 Tage         48 Std. vor Reisebeginn

Allgemeine Informationen Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
    Sonnenliegen ist nicht möglich.

(www.auswaertiges-amt.de)

(+49 821 345000 Mo.-Fr. 08.00.-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlan(+49 821 345000 Mo.-Fr. 08.00.-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Fuggerstraße  16 • 86150 Augsburg • Tel.  0821 - 345 000 • www.hoermann-reisen.de

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung Anlass zur Beschwerde haben, so können
Sie sich an diese außergerichtliche Beschwerde- und Schlichtungsstelle wenden:
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Homepage: www.versicherungsombudsmann.de

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016Stand Oktober 2016

Wichtige Informationen !
Stand Juni 2015

Anmeldung: Ihre beiliegende Reisebestätigung / RECHNUNG ist eine verbindliche Buchung.
Sie erhalten keine weiteren Zahlungsaufforderungen.
Angegebene Namen (incl. aller Vornamen) müssen genauestens mit den Angaben in Ihrem 
Personalausweis/Reisepass übereinstimmen.

Reisepreis: Wir behalten uns vor, unerwartet anfallende Zusatzgebühren wie z.B. Kurtaxe, Bettensteuer, Einfahrtsgebühren etc.

nachzuberechnen

Reiseschutz: Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutz-Paketes (ohne Selbstbeteiligung) ab € 10,- (gestaffelt nach 

Reisepreis) mit folgenden Leistungen:

Stornierungen:

• Stornokosten-Versicherung

• Reiseabbruch-Versicherung

• Reisekranken-Versicherung

• Rundum-Sorglos-Service

• Reisegepäck-Versicherung
Chronische Krankheiten sowie Krankheiten mit einer Vorbehandlung können nur dann versichert werden, sofern

innerhalb 6 Monaten vor Reisebuchung keine akute Behandlung war.

Nicht versicherbar sind Sucht-Erkrankungen (gemäß §8 Ausschlüsse. VB-ERV 2014)

Gemeinsamer Reiseschutz besteht für max. 4 Personen + 2 Kinder unter 18 Jahre auf der gleichen Reisebestätigung.

Sollte es zu einer Stornierung kommen, empfehlen wir Ihnen die telefonische Stornoberatung der ERV Tel.

089-4166 1799 (Mo.-Fr. 7 bis 21 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr) in Anspruch zu nehmen bevor Sie stornieren.

In jedem Fall tragen Sie die Versicherungsgebühr als Schaden.

Reiseschutz können Sie nur innerhalb 14 Tage nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung abschließen. Bitte 

lesen Sie bei jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de, 

unter Telefon (089) 41 66-17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.

• Stornierungen empfehlen wir schriftlich zu tätigen.

• Stornokosten müssen zuerst bei Hörmann Reisen beglichen werden.

• Alle Schadensfälle müssen direkt mit der Versicherung abgewickelt werden.

• Schadensformulare erhalten Sie bei Hörmann Reisen oder unter www.erv.de.

Bankeinzug: Gerne bieten wir den Service an, die Anzahlung und/oder Restzahlung automatisch von Ihrem Konto abzubuchen. 

Hierzu benötigen wir lediglich Ihre IBAN.

Anzahlung:  15% des Reisepreises (Minimum € 25,- pro Person)

 zuzüglich des Betrages für. abgeschlossene Versicherungen

 Abweichende Zahlungsbedingungen bei Sonderreisen lt. Reisebestätigung/Rechnung.

Restzahlung:  bis 13 Tage vor Reisebeginn Barzahlung oder ec-cash

 bis 4 Wochen vor Reisebeginn Überweisung (unter Angabe der Vorgangs- oder Rechnung Nr.)

Kreditkarten können leider nicht angenommen werden.

Reiseunterlagen:  Nur bei mehrtägigen Reisen erhalten Sie eine Reiseinformation/Reiseablauf.

 Kofferanhänger sind nur erforderlich, wenn in der Reiseinformation/Reiseablauf angegeben.

Sonstiges:  Sitzplatzänderungen behalten wir uns, falls erforderlich, vor.

 Wird die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen (oder die unter der Ausschreibung aufgeführte

Mindestteilnehmerzahl) nicht erreicht, kann Hörmann Reisen die Reise absagen

- bei Mehrtagesreisen bis 2 Wochen

- bei 2-Tagesreisen bis 1 Woche,

- bei 1-Tagesreisen bis 1 Tag vor der Abreise

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck für den speziellen Transport von Gruppenreisen geeignet ist.

Reisegepäck maximal 30 kg pro Person. Ein Gepäckstück sollte 20 kg nicht überschreiten.

 Sonderwünsche sowie mündliche Absprachen, die über den Ausschreibungsinhalt hinausgehen, sollen schriftlich

vereinbart werden. Sie werden unverbindlich bearbeitet bzw. weitergeleitet, sind aber kein Vertragsbestandteil.

 Korrekturen von offensichtlichen Eingabefehlern auf Reisebestätigungen behalten wir uns vor.

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für den Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften (Pass-, Visa-, 

Devisen- und Einreisebestimmungen usw.) selbst verantwortlich und haftet bei Nichtbeachtung für Folgen und

Kosten.

 Bitte setzen Sie uns unverzüglich in Kenntnis, wenn nicht alle von Ihnen angemeldeten Teilnehmer über eine

deutsche Staatsangehörigkeit bzw. einen gültigen Pass verfügen.

 Wir haften nicht für Angaben in irgendwelchen Fremdprospekten.

 Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, diese an Ort und Stelle
unverzüglich unserer Reiseleitung, der örtlichen Vertretung, dem Hotel oder dem Reiseveranstalter (+49 821 
345000 Mo.-Fr. 08.00-18.00 Sa. 09.30-13.00) mitzuteilen und Abhilfe zu verlangen.

Stand Februar 2016Stand April 2016

•  Sperrgepäck: Rollatoren und Rollstühle müssen bei Buchung angegeben werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und
     Sonnenliegen ist nicht möglich.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Reiseschutzes:

Jahres-Reiseschutz-Paket ab € 79,-       Einmal-Reiseschutz-Paket ab € 11,-

Gestaffelt nach Reisepreis mit folgenden Leistungen:
• Stornokosten-Versicherung   • Reiseabbruch-Versicherung   • Reisekranken-Versicherung   
• Rundum-Sorglos-Service        • Reisegepäck-Versicherung
Wir weisen darauf hin, dass eventuell anfallende Gebühren (welche bei Katalogdruck noch nicht bekannt waren) 
wie z. B. Kurtaxe, Bettensteuer etc. gegebenenfalls vor Ort zu entrichten sind. 



1. Der Abschluss des Reisevertrages
1.1.  Reiseanmeldungen können mündlich, telefonisch, durch E-Mail, SMS oder Fax 

erfolgen. Der Reisevertrag soll mit den Formularen des Reiseveranstalters (Rei-
seanmeldung und Reisebestätigung) einschließlich sämtlicher Abreden, Neben-
ab-reden und Vorgaben des Reisenden geschlossen werden. Bei Vertragsschluss 
erhält der Reisende durch E-Mail, Fax oder SMS etc. die Reisebestätigung, die 
auch als Bestätigung des Vertrags dient und § 651d Abs. 3 S. 2 BGB entspricht. 
Sind beide Teile bei Vertragsschluss anwesend oder wird der Vertrag außerhalb 
der Geschäftsräume des Veranstalters geschlossen, so hat der Reisende Anspruch 
auf eine Bestätigung des Vertrags in Papierform.

1.2. An die Reiseanmeldung ist der Reisende 10 Tage, bei Reiseanmeldung per Fax, 
E-Mail und SMS 5 Tage, gebunden. Innerhalb dieser Frist wird die Reise durch den 
Veranstalter bestätigt. 

1.3.  Telefonisch nimmt der Veranstalter, worauf der Reisende ausdrücklich hinzuwei-
sen ist, lediglich verbindliche Reservierungen vor. Danach soll der Reisevertrag 
nach Ziff. 1.1. geschlossen werden.

1.4.  Eine von der Reiseanmeldung abweichende oder nicht rechtzeitige Reisebestäti-
gung ist ein neuer Vertragsantrag, an den der Veranstalter 10 Tage gebunden ist 
und den der Reisende innerhalb dieser Frist annehmen kann.

1.5.  Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr richten sich nach den Erläuterun-
gen auf unserer Internetseite und den dort abrufbaren Reisebedingungen.

1.6.  Bei Reiseanmeldungen über Internet bietet der Reisende dem Veranstalter den 
Abschluss des Reisevertrags durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig 
buchen“ verbindlich an. Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Rei-
se-anmeldung) unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt (nur Eingangs-
bestätigung, keine Annahme). Die Annahme erfolgt durch die Reisebestätigung 
innerhalb von 3 Tagen. Im Übrigen sind die Hinweise für Buchung und Reisebe-
stätigung auf der Internetseite maßgeblich. 

2. Vermittelte Leistungen – weitere erst nach Beginn der 
Reise erbrachte Leistungen

2.1.  Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den Reiseunterlagen und in den 
sonstigen Erklärungen als vermittelt bezeichneten zusätzlichen Nebenleistungen 
(Besuch von Veranstaltungen etc.) sind wir nicht Veranstalter, sondern lediglich 
Vermittler i.S. des § 651v BGB. Als Vermittler haften wir insofern grundsätzlich 
nur für die Vermittlung (einschließlich von uns zu vertretender Buchungsfehler 
nach § 651x BGB), nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 
631 BGB). Unsere vertragliche Haftung als Vermittler ist ausgeschlossen, soweit 
nicht Körperschäden, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten 
aus dem Reisevermittlervertrag betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit zum 
Abschluss einer Versicherung besteht oder eine vereinbarte Beschaffenheit fehlt. 

2.2.  Für Leistungen, die erst nach Beginn der Erbringung einer Pauschalreiseleistung 
vom Reisenden z.B. am Urlaubsziel ausgewählt werden, ist ebenfalls Ziff. 2.1. 
maßgeblich. 

3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten
3.1.  Der Veranstalter unterrichtet den Reisenden vor der Reiseanmeldung über allge-

meine Pass- und Visumerfordernisse einschließlich der ungefähren Fristen für die 
Erlangung von Visa sowie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Be-stim-
mungslands (einschließlich zwischenzeitlich eingetretener Änderungen).

3.2.  Nach Erfüllung der Informationspflicht gemäß Ziff. 3.1. hat der Reisende selbst 
die Voraussetzungen für die Reiseteilnahme zu schaffen und die erforderlichen 
Reiseunterlagen mitzuführen, sofern sich der Veranstalter nicht ausdrücklich zur 
Beschaffung der Visa oder Reiseunterlagen bzw. Bescheinigungen etc. verpflich-
tet hat.

3.3. Kann die Reise infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen nicht angetreten 
werden, so ist der Reisende hierfür verantwortlich, wenn dies allein auf sein 
schuldhaftes Verhalten zurückzuführen ist (z.B. ungültiges Visum, fehlende Imp-
fung). Insofern gilt Ziff. 9. (Rücktritt) entsprechend.

4. Zahlungen
4.1. Das Fordern oder Annehmen von Zahlungen (An- bzw. Restzahlung) des Reisen-

den ist nach Abschluss des Vertrags nur bei Bestehen eines wirksamen Kunden-
geldabsicherungsvertrags und Übermittlung des Sicherungsscheins zulässig.

4.2.  Nach Abschluss des Reisevertrags sind 20 % des Reisepreises zu zahlen, soweit die 
Parteien keine abweichende ausdrückliche Vereinbarung treffen.

4.3. Der Restbetrag ist auf Anforderung frühestens drei Wochen vor Reisebeginn Zug 
um Zug gegen Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die 
Reise erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder Beförderungs-
schein), zu zahlen. Für Reisen mit einer Mindestteilnehmerzahl ist der Restbetrag 
zu zahlen, wenn der Veranstalter nicht mehr nach Ziff. 13. (siehe unten) zurück-
treten kann.

4.4.  Vertragsabschlüsse zwei Wochen vor Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur 
sofortigen Zahlung des gesamten Reisepreises Zug um Zug gegen Aushändigung 
der vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die Reise erforderlich und/oder 
vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder Beförderungsschein).

4.5.  Sofern der Reisende die fälligen Zahlungen (An- und Restzahlung) nicht leistet, 
kann der Reiseveranstalter nach Mahnung und angemessener Fristsetzung vom 
Vertrag zurücktreten und eine Rücktrittsentschädigung nach Ziff. 9. verlangen.

5. Leistungen und Pflichten
5.1. 5.1. Der Veranstalter behält sich Änderungen vom Prospekt/Katalog vor, insbe-

sondere Änderungen der Leistungsbeschreibung sowie der Preise. Er darf eine 
konkrete Änderung der Prospekt- und Preisangaben erklären, wenn er den Rei-
senden vor Reiseanmeldung hierüber informiert.

5.2.  Der Veranstalter hat Informationspflichten vor Reiseanmeldung, soweit dies für 
die vorgesehene Pauschalreise erheblich ist, nach § 651d Abs. 1 BGB zu erfüllen 
(insbesondere über wesentliche Eigenschaften der Reise, Reisepreis, An- und 
Restzahlung, Mindestteilnehmerzahl, Rücktrittsentschädigungen, Formblatt für 
Pauschalreisen). 

5.3.  Vertragsinhalt und Leistungen bestimmen sich nach den vor Reisebeginn ge-
machten Angaben des Veranstalters nach Ziff. 5.1. und insbesondere den ver-
einbarten Vorgaben des Reisenden, soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart 
ist. Sie sollen in der Reiseanmeldung und Reisebestätigung enthalten sein (siehe 
oben Ziff. 1.). Außerdem ist dem Reisenden, sofern nicht bereits in der Annahme 
des Antrags (Reisebestätigung – siehe oben Ziff. 1.) bei Vertragsschluss enthal-
ten, unverzüglich nach Vertragsschluss eine vollständige Reisebestätigung oder 
Abschrift des Vertrags zur Verfügung zu stellen.

5.4.  Der Veranstalter hat über seine Beistandspflichten zu informieren und diese nach 
§ 651q BGB zu erfüllen, wenn sich der Reisende z.B. hinsichtlich der vereinbarten 
Rückbeförderung oder anderen Gründen in Schwierigkeiten befindet. Bei vom 
Reisenden verschuldeten Umständen kann der Veranstalter Ersatz angemessener 
und tatsächlich entstandener Aufwendungen verlangen. 

5.5.  Der Veranstalter hat dem Reisenden rechtzeitig vor Reisebeginn die notwendigen 
Reiseunterlagen zu übermitteln (Gutscheine, Fahrkarten, Eintrittskarten etc.) und 
über nach Vertragsschluss eingetretene Änderungen zu unterrichten (siehe auch 
Ziff. 6. und Ziff. 7.).

5.6.  Preis- und Leistungsänderungen nach Vertragsschluss sind in Ziff. 6. sowie Ziff. 7. 
geregelt.

6. Unerhebliche und erhebliche Leistungsänderungen
6.1. Unerhebliche Änderungen der Reiseleistungen durch den Veranstalter sind 

einseitig zulässig, aber nur wirksam, wenn sie der Veranstalter gegenüber dem 
Reisenden z.B. durch E-Mail, Fax, SMS oder in Papierform klar, verständlich und 
in hervorgehobener Weise vor Reisebeginn erklärt. Die Rechte des Reisenden bei 
Reisemängeln bleiben hiervon unberührt. 

6.2.  Erhebliche Vertragsänderungen sind nicht einseitig und nur unter den konkreten 
Voraussetzungen des § 651g BGB vor Reisebeginn zulässig, über die der Veran-
stalter ausdrücklich z.B. durch E-Mail, Fax, SMS oder in Papierform zu unterrich-
ten hat. Der Reisende kann zurücktreten oder die angebotene Vertragsänderung 
bzw. Ersatzreise innerhalb der Annahmefrist des Veranstalters annehmen. Ohne 

fristgemäße Erklärung des Reisenden gilt das Angebot des Veranstalters als an-
ge-nommen. Im Übrigen ist § 651g Abs. 3 BGB anzuwenden.

6.3.  Wird die erhebliche Änderung oder die Ersatzreise angenommen, so hat der Rei-
sende Anspruch auf Minderung (§ 651m Abs. 1 BGB), wenn die Ersatzreise nicht 
mindestens gleichwertig ist. Ergeben sich durch die Änderung für den Veranstal-
ter geringere Kosten, so sind dem Reisenden die geringeren Kosten zu erstatten 
(§ 651m Abs. 2 BGB).

7. Preiserhöhung und Preissenkung vor Reisebeginn
7.1. Der Veranstalter kann Preiserhöhungen bis 8 % des Reisepreises einseitig nur bei 

Vorliegen der Gründe für die Erhöhung aus sich unmittelbar ergebenden und nach 
Vertragsschluss erhöhten Beförderungskosten (Treibstoff, andere Energieträger), 
oder erhöhten Steuern und sonstigen Abgaben  (Touristenabgaben, Hafen- oder 
Flughafengebühren), oder geänderter für die Pauschalreise geltenden Wechsel-
kurse vornehmen. Die hierauf beruhenden Änderungen des vereinbarten und 
geänderten Reisepreises (Differenz) werden entsprechend der Zahl der Reisenden 
errechnet, auf die Person umgerechnet und anteilig erhöht. Unterrichtet der Ver-
anstalter den Reisenden durch E-Mail, Fax, SMS, in Papierform etc. nicht klar und 
verständlich über die Preiserhöhung, die Gründe und die Berechnung spätestens 
bis 20 Tage vor Reisebeginn, ist die Preiserhöhung nicht wirksam.

7.2.  Übersteigt die nach Ziff. 7.1. vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises, 
kann der Veranstalter sie nicht einseitig, sondern nur unter den engen Voraus-
setzungen des § 651g BGB vornehmen. Er kann dem Reisenden insofern eine 
entsprechende Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass der Reisende sie 
innerhalb der vom Veranstalter bestimmten angemessenen Frist annimmt oder 
zurücktritt. Einzelheiten ergeben sich aus § 651g BGB.

7.3.  Der Reisende kann eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn und soweit 
sich die in Ziff. 7.1. genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertrags-
schluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für 
den Veranstalter führt. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten 
Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag vom Reiseveranstalter zu erstatten. Der Veran-
stalter darf von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihm tatsächlich entstande-
nen Verwaltungsausgaben abziehen. Er hat dem Reisenden auf dessen Verlangen 
nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 

8. Vertragsübertragung – Ersatzreisende
8.1.  Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist, in jedem Fall bei Zugang 

nicht später als sieben Tage vor Reisebeginn in Papierform, durch E-Mail, Fax, SMS 
etc. erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pau-
schalreisevertrag eintritt. 

8.2.  Der Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser die 
vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt.

8.3.  Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Reisende dem Veranstalter als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entste-
henden Mehrkosten. Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung von Mehrkosten nur 
fordern, wenn und soweit diese angemessen und ihm tatsächlich entstanden sind.

8.4.  Der Veranstalter hat dem Reisenden nachzuweisen, in welcher Höhe durch den 
Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind.

9. Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn – Nichtantritt 
der Reise

9.1.  Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt sollte schriftlich oder in Textform (E-Mail, Fax, SMS) gegenüber dem Ver-
anstalter erfolgen. Ausreichend ist der Rücktritt gegenüber dem Reisevermittler. 
Maßgeblich ist der Zugang des Rücktritts bei dem Veranstalter oder Vermittler. 

9.2.  Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, verliert der 
Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Der Reiseveran-
stalter kann jedoch eine angemessene Entschädigung bei Busreisen nach Ziff. 9.3. 
verlangen. Bei den sonstigen Reisen gilt Ziff. 9.5. 

9.3. Unsere Entschädigungspauschalen

 

9.4.  Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass der Anspruch auf 
Entschädigung nicht entstanden oder die Entschädigung wesentlich niedriger als 
die angeführte Pauschale sei.

9.5.  Bei Reisen, die nicht unter Ziff. 9.3. fallen, bestimmt sich die Höhe der Entschä-
digung nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der vom Reiseveranstalter 
ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen erwirbt. Der Veranstalter hat insoweit auf Ver-
langen des Reisenden die Höhe der Entschädigung zu begründen.

9.6.  Nach dem Rücktritt des Reisenden ist der Veranstalter zur Rückerstattung des 
Reisepreises verpflichtet. Die Rückerstattung hat unverzüglich, auf jeden Fall aber 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu erfolgen.

9.7.  Abweichend von Ziff. 9.2. kann der Reiseveranstalter vor Reisebeginn keine Ent-
schädigung verlangen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer 
Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchfüh-
rung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungs-
ort erheblich beeinträchtigen. Umstände sind unvermeidbar und außergewöhn-
lich i.S. dieses Untertitels, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei unterliegen, die 
sich hierauf beruft und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, 
wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.

10. Umbuchungen u. Änderungen auf Verlangen d. Reisenden
10.1.  Grundsätzlich besteht nach Vertragsschluss kein Anspruch des Reisenden auf 

Änderungen des Vertrags. Der Veranstalter kann jedoch, soweit für ihn möglich, 
zulässig und zumutbar, Wünsche des Reisenden berücksichtigen.

10.2.  Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderungen oder Umbuchungen, so 
kann der Veranstalter bei Umbuchungen etc. als Bearbeitungsentgelt pauscha-
liert 15 EURO verlangen, soweit er nicht nach entsprechender ausdrücklicher 
Information des Reisenden ein höheres Bearbeitungsentgelt oder eine höhere 
Entschädigung nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter Abzug 
des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen 
bestimmt, was der Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der Rei-
seleistungen erwerben kann.

11. Reiseabbruch
 Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Umstandes abgebrochen oder wird 

eine Leistung aus einem Grund nicht in Anspruch genommen, der in der Sphäre 
des Reisenden liegt (z.B. Krankheit), so hat der Veranstalter bei den Leistungs-
trä-gern die Erstattung ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse für die 
nicht in Anspruch genommenen Leistungen zu erreichen, sofern es sich nicht 
um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen dem entgegenstehen.

12. Kündigung bei schwerer Störung durch den Reisenden 
– Mitwirkungspflichten 

12.1.  Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende 
trotz Abmahnung erheblich weiter stört, so dass seine weitere Teilnahme für 
den Veranstalter und/oder die Reisenden nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt ent-
spre-chend auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich begründete Hinweise 
hält. Dem Veranstalter steht in diesem Fall der Reisepreis weiter zu, soweit sich 
nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung 
der Reiseleistung(en) ergeben. Schadensersatzansprüche des Veranstalters blei-
ben insofern unberührt.

12.2.  Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte (z.B. Information des Veranstal-
ters) unternehmen, um drohende ungewöhnlich hohe Schäden abzuwenden 
oder gering zu halten.

13. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
13.1. Der Veranstalter hat den Reisenden vor Reiseanmeldung und in der Reisebestäti-

gung über Mindestteilnehmerzahl und Frist zu informieren. 
13.2.  Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn sich für 

die Pauschalreise weniger Personen als die im Vertrag angegebene Mindestteil-
nehmerzahl angemeldet haben. 

13.3.  Ist die Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 13.1. nicht erreicht und will der Veran-
stalter zurücktreten, hat der Veranstalter den Rücktritt innerhalb der im Vertrag 
bestimmten Frist zu erklären, jedoch spätestens bei einer Reisedauer von mehr 
als sechs Tagen 20 Tage, bei einer Reisedauer von zwei bis höchstens sechs Tagen 
7 Tage und bei einer Reisedauer von weniger als zwei Tagen 48 Stunden – jeweils 
vor Reisebeginn.

13.4.  Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis.

13.5.  Der Veranstalter ist infolge des Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises ver-
pflichtet und hat die Rückerstattung unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Rücktritt, zu leisten. 

14. Rücktritt des Veranstalters bei unvermeidbaren, 
 außergewöhnlichen Umständen 
14.1. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn er 

aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des 
Vertrags gehindert ist und er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom Rück-
trittsgrund erklärt.

14.2.  Durch den Rücktritt nach Ziff. 14.1. verliert der Veranstalter den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis, ist zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet und 
hat insofern unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Rücktritt, die Rückerstattung zu leisten.

15. Reisemängel, Rechte und Obliegenheiten des Reisenden
15.1. Mängelanzeige durch den Reisenden
 Der Reisende hat dem Veranstalter einen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. 

Wenn der Veranstalter wegen der schuldhaften Unterlassung der Anzeige durch 
den Reisenden nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende keine Minderung 
nach § 651m BGB oder Schadensersatz nach § 651n BGB verlangen.

15.2.  Adressat der Mängelanzeige 
 Reisemängel sind während der Reise bei der Reiseleitung anzuzeigen. Ist eine 

Reiseleitung oder ein Vertreter des Veranstalters nicht vorhanden oder nicht 
vereinbart, sind Reisemängel, sofern eine schnelle Verbindung möglich ist, direkt 
beim Veranstalter oder der in der Reisebestätigung angeführten Kontaktstelle 
oder dem Reisevermittler anzuzeigen (E-Mail, Fax, Telefonnummern ergeben sich 
aus der Reisebestätigung).

15.3.  Abhilfeverlangen und Selbstabhilfe 
 Der Reisende kann Abhilfe verlangen. Der Veranstalter hat darauf den Reiseman-

gel zu beseitigen. Adressat des Abhilfeverlangens ist die Reiseleitung. Im Übrigen 
gilt Ziff. 15.2. (siehe oben).

 Wenn der Veranstalter nicht innerhalb der vom Reisenden gesetzten angemes-
senen Frist abhilft, kann der Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der er-
forderlichen Aufwendungen verlangen. Wird die Abhilfe verweigert oder ist sie 
sofort notwendig, bedarf es keiner Frist.

 Der Veranstalter kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie unmöglich ist oder 
unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Werts der 
betroffenen Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. In 
diesen Fällen gilt § 651k Abs. 3 bis Abs. 5 BGB. Der Veranstalter ist verpflichtet, 
den Reisenden über Ersatzleistungen, Rückbeförderung etc. und Folgen konkret 
zu informieren und seine Beistandspflichten zu erfüllen (vgl. § 651q BGB). 

15.4.  Minderung 
 Für die Dauer des Reisemangels mindert sich nach § 651m BGB der Reisepreis. Auf 

Ziff. 15.1. (siehe oben) wird verwiesen.
15.5.  Kündigung
 Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der 

Reisende den Vertrag nach Ablauf einer von ihm zu setzenden angemessenen 
Frist kündigen. Verweigert der Veranstalter die Abhilfe oder ist sie sofort notwen-
dig, kann der Reisende ohne Fristsetzung kündigen. Die Folgen der Kündigung 
ergeben sich aus § 651l Abs. 2 und Abs. 3 BGB. 

15.6.  Schadensersatz
 Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadenser-

satz nach § 651n BGB verlangen. Bei Schadensersatzpflicht hat der Veranstalter 
den Schadensersatz unverzüglich zu leisten.

15.7.  Anrechnung von Entschädigungen 
 Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignisses gegen den Veranstalter An-

spruch auf Schadensersatz oder auf Erstattung eines infolge einer Minderung zu 
viel gezahlten Betrages, so muss sich der Reisende den Betrag anrechnen lassen, 
den er aufgrund desselben Ereignisses als Entschädigung oder als Erstattung 
nach Maßgabe internationaler Übereinkünfte oder von auf solchen beruhenden 
gesetzlichen Vorschriften nach § 651p Abs. 3 BGB erhalten hat. 

16. Haftungsbeschränkung
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden 

sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisen-
den weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit der 
Veranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

16.2.  Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung interna-
tionale Übereinkommen oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, 
nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraus-set-
zungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so kann sich der 
Veranstalter gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf 
beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen.

16.3.  Auf Ziff. 15.7. (Anrechnung von Entschädigungen) wird verwiesen. 

17. Verjährung – Geltendmachung 
17.1.  Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 7. BGB sind gegenüber dem Veran-

stalter oder dem Reisevermittler, der die Buchung vorgenommen hat, geltend zu 
machen. 

17.2.  Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen Körperschäden – nach § 651i Abs. 
3 BGB (Abhilfe, Kündigung, Minderung, Schadensersatz) verjähren in zwei Jahren. 
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die Pauschalreise dem Vertrag 
nach enden sollte.

18. Verbraucherstreitbeilegung und Online-Streitbeile-
gungsplattform

18.1. Unser Unternehmen nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teil.

18.2. Online-Streitbeilegungsplattform: Die Europäische Kommission stellt unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Beilegung ver-
braucherrechtlicher Streitigkeiten für Vertragsabschlüsse über die Internetseite 
des Veranstalters oder mittels E-Mail bereit.

 Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung sowie einer Versicherung zur Deckung verschiedenster Kosten 
dringend empfohlen.                     Stand Mai 2018

Stornokosten

Busreisen Kreuz-/Flusskreuzfahrten 
Flugreisen

Tage % Tage %
bis 45 20 bis 60 30
bis 30 30 bis 30 45
bis 21 50 bis 22 55
bis 14 70 bis 15 75
bis 7 80
bis 1 90 bis 1 90
Nichtantritt 90 Nichtantritt 90

Reisebedingungen für Pauschalangebote


